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Schon im November bieten viele Gartencenter neben Pflanzen und Garten-
bedarf auch Weihnachtsdekoration, Lichterketten und Christbaumschmuck 
an. Ob solche saisonalen Produkte die Sonntagsöffnung gefährden, hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt. Solange das Hauptsortiment Pflanzen 
und Gartenbedarf bleibt, ist der Verkauf von Weihnachtsartikeln am Sonntag 

zulässig. Denn kleinteilige Accessoires wie Dekorationsartikel und Christbaumschmuck 
haben gegenüber den hauptsächlich angebotenen Blumen und Pflanzen lediglich ergän-
zenden Charakter.

Hintergrund war ein Streit in Nordrhein-Westfalen: Ein Wettbewerbsverband hatte ein 
Gartencenter verklagt, weil es an einem verkaufsoffenen Sonntag auch Dekorationswa-
ren verkaufte. Der BGH entschied, dass solche Artikel als zulässiges Randsortiment gel-
ten und die Sonntagsöffnung nicht unrechtmäßig machen, wenn sie das Kernangebot 
nicht überwiegen.

Das Urteil dürfte auch über NRW hinaus Orientierung bieten, da ähnliche Regeln auch in 
anderen Bundesländern gelten. Händler sollten daher im Vorfeld prüfen, welche zusätz-
lichen Waren sie neben ihrem Kernsortiment sonntags anbieten dürfen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich mit der Frage zu befassen, ob ein 
Unternehmer, der im Rahmen eines Fernabsatzvertrags mit Verbrauchern 
von der gesetzlichen Musterwiderrufsbelehrung abweicht, in seiner eigenen 
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Widerrufsbelehrung – neben der Angabe von Postanschrift und E-Mail-Adresse – auch 
seine Telefonnummer angeben muss. Von dieser Frage hängt in den Streitfällen ab, ob 
eine Widerrufsfrist von 14 Tagen ab Erhalt der Ware gilt oder das Widerrufsrecht erst 
nach 12 Monaten und 14 Tagen nach dem Beginn der gesetzlichen Widerrufsfrist erlo-
schen ist.

Nach Auffassung des BGH ist die Angabe der Telefonnummer in einem solchen Fall nicht 
erforderlich, wenn der Unternehmer – wie hier – in der Widerrufsbelehrung bereits seine 
Postanschrift und E-Mail-Adresse angibt und die Telefonnummer außerdem ohne Wei-
teres auf seiner Internetseite zugänglich ist.

Für eine schnelle und effektive Kontaktaufnahme sei es nicht zwingend erforderlich, 
dass zusätzlich zur Post- und E-Mail-Adresse auch die Telefonnummer in der Wider-
rufsbelehrung selbst aufgeführt werde. Nach Auffassung des Gerichts beeinträchtigt die 
fehlende Angabe der Telefonnummer nicht die Fähigkeit des Verbrauchers, sein Wider-
rufsrecht innerhalb der 14-tägigen Frist wirksam auszuüben.

Ferner stellte der BGH in einem anderen Urteil klar, dass die Widerrufsfrist auch dann 
wirksam in Gang gesetzt wird, wenn der Unternehmer den Verbraucher zwar darüber 
belehrt, dass er die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen hat, jedoch keine 
– auch nicht schätzungsweise – Angabe zur Höhe dieser Kosten macht.

Seit dem 1.1.2024 gilt das Gesetz zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts. In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall 
stellte sich die Frage, ob eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die 
noch nach altem Recht im Grundbuch eingetragen ist, nach ihrer Auflösung 
Grundstücke ohne vorherige Eintragung ins neue Gesellschaftsregister auf 
ihre Gesellschafter übertragen kann.

Eine GbR, die bisher nach altem Recht im Grundbuch unter Nennung ihrer Gesellschaf-
ter eingetragen ist, darf seit dem 1.1.2024 ihr Grundstück nicht mehr direkt übertragen 
lassen.

Die GbR muss zuerst in das neue Gesellschaftsregister aufgenommen werden und sich 
anschließend als eingetragene GbR (eGbR) im Grundbuch eintragen lassen. Erst danach 
ist eine Übertragung des Grundstücks auf die Gesellschafter möglich.

Dies gilt auch dann, wenn das Grundstück der einzige Vermögenswert der GbR ist und 
das Eigentum auf ihre Gesellschafter übertragen werden soll mit der Folge, dass die 
Eintragung der eGbR als Eigentümerin im Grundbuch sogleich wieder gelöscht wird. 
Ob die Gesellschafter familiär miteinander verbunden sind, spielt ebenfalls keine Rolle.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat in seinem Beschl. v. 15.7.2025 
klargestellt, dass für Eintragungen in das Handelsregister ausschließlich der 
gesetzlich vorgesehene Begriff „Geschäftsführer“ zulässig ist. Die Bezeich-
nung „Geschäftsführung“ genügt den Anforderungen des Gesetzes betref-
fend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) nicht.

In dem entschiedenen Fall war eine Stadt alleinige Gesellschafterin einer GmbH. Im Zuge 
einer Satzungsänderung wollte die Gesellschaft ihre Vertretungsregelung sprachlich mo-
dernisieren und beantragte die folgende Fassung zur Eintragung in das Handelsregister: 
„Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführungen. Jede Geschäftsführung 
vertritt die Gesellschaft allein. Einzelnen Geschäftsführungen kann durch Beschluss des 
Aufsichtsrates Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.“

Die Begriffe „Geschäftsführung“ und „Geschäftsführer“ sind nicht gleichbedeutend. So 
muss eine GmbH nach dem GmbHG „einen oder mehrere Geschäftsführer“ haben. Der 
Begriff „Geschäftsführung“ ist jedoch auslegungsfähig und kann auch eine organisato-
rische Einheit bezeichnen. „Geschäftsführer“ hingegen benennt eindeutig die verant-
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wortliche natürliche Person. Damit steht fest: Für Eintragungen ins Handelsregister ist 
zwingend die gesetzliche Terminologie zu verwenden. Kreative oder vermeintlich moder-
ne Formulierungen wie „Geschäftsführung“ genügen den gesetzlichen Vorgaben nicht.

In der Handwerksordnung (HwO) ist unter anderem Folgendes geregelt: Eine 
Ausübungsberechtigung für zulassungspflichtige Handwerke erhält, wer in 
diesem Handwerk, in einem verwandten zulassungspflichtigen Handwerk 
oder in einem dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk ent-
sprechenden Beruf eine Tätigkeit von insgesamt 6 Jahren ausgeübt hat, da-
von insgesamt 4 Jahre in leitender Stellung.

Eine leitende Stellung ist dann anzunehmen, wenn dem Gesellen eigenverantwortli-
che Entscheidungsbefugnisse in einem Betrieb oder in einem wesentlichen Betriebsteil 
übertragen worden sind. Der Nachweis hierüber kann durch Arbeitszeugnisse, Stellen-
beschreibungen oder in anderer Weise erbracht werden.

Die HwO legt damit klar fest, unter welchen Voraussetzungen eine Ausübungsberech-
tigung ohne Meistertitel möglich ist. Entscheidend sind die Dauer der Berufserfahrung 
und eine tatsächlich gelebte Leitungsverantwortung. Vor diesem rechtlichen Hinter-
grund hatte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz über zwei selbstständige, aber 
inhaltlich sehr ähnliche Fälle zu entscheiden. Die Söhne der Firmeninhaber arbeiteten 
jeweils seit 2004 in den väterlichen Familienbetrieben, einem Maler- und Lackierer-
betrieb sowie einem Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb, als Gesellen. Nach einigen 
Jahren übernahmen sie in enger Zusammenarbeit mit ihren Vätern auch die Aufgaben 
eines leitenden Angestellten. Die Handwerkskammer lehnte dennoch die Erteilung von 
Ausübungsberechtigungen für die zulassungspflichtigen Handwerke ab.

Zu Unrecht, entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz. Die Söhne hätten 
die Voraussetzungen für eine Ausübungsberechtigung nach der HwO erfüllt. Insbeson-
dere hätten diese Altgesellen in ihrem Handwerk bereits mehr als 20 Jahre gearbeitet 
und davon deutlich mehr als 4 Jahre in leitender Stellung mit eigenverantwortlichen 
Entscheidungsbefugnissen.

Die HwO enthält keine Vorgaben zur Betriebsgröße oder zur Betriebsform. Die für eine 
Ausübungsberechtigung erforderliche leitende Berufserfahrung kann daher auch in 
Klein- und Kleinstbetrieben erworben werden.

Viele Unternehmen stärken das Betriebsklima durch gemeinsame Ausflüge 
oder Feste. Allerdings steht nicht jede gesellige Zusammenkunft von Be-
schäftigten unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Private 
Feiern, etwa zu Geburtstagen oder Beförderungen, bleiben selbst dann un-
versichert, wenn sie im Betrieb stattfinden. Damit eine Betriebsfeier oder ein 
Betriebsausflug als versicherte Gemeinschaftsveranstaltung gilt, muss

	» der Arbeitgeber Veranstalter sein

	» die Veranstaltung dem Zweck dienen, das Betriebsklima zu fördern und die Verbun-
denheit unter den Beschäftigten zu stärken

	» die Unternehmensleitung oder eine von ihr beauftragte Person an der Veranstaltung 
teilnehmen

	» die Teilnahme an der Veranstaltung sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
offenstehen

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn in größeren Unternehmen einzelne Organi-
sationseinheiten eigene Gemeinschaftsveranstaltungen durchführen. In solchen Fällen 
gilt deren Leitung als Veranstalter, sofern dies im Einvernehmen mit der Unternehmens-
leitung geschieht. Dieses Einvernehmen kann ausdrücklich vereinbart sein oder sich aus 
der gelebten Unternehmenskultur ergeben. Eine Teilnahme der Unternehmensleitung ist 
dann nicht erforderlich. Hier genügt die Teilnahme der jeweiligen Untereinheitsleitung.
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Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die Teilnahme an der Veranstaltung als auch 
den direkten Hin- und Rückweg. Kein Arbeitsunfall liegt jedoch vor, wenn der Unfall 
allein auf Alkoholkonsum zurückgeht oder sich während einer privaten Unterbrechung 
des Heimwegs ereignet. Eine solche Unterbrechung liegt beispielsweise vor, wenn Be-
schäftigte nach der offiziellen Feier noch gemeinsam eine Gaststätte aufsuchen.

Werden zu einer versicherten Veranstaltung Familienangehörige, ehemalige Beschäf-
tigte oder andere Gäste eingeladen, bleibt der Versicherungsschutz für die betriebliche 
Veranstaltung bestehen. Diese weiteren Teilnehmer stehen jedoch selbst nicht unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (LAG) ent-
schiedenen Fall regelte ein Manteltarifvertrag zur Jahressonderzahlung Fol-
gendes: „Die Mitarbeiter erhalten mit dem Novemberentgelt eine Jahress-
onderzahlung in Höhe von 100 % des Bruttomonatstabellenentgelts. Im Jahr 

des Eintritts wird die Jahressonderzahlung zeitanteilig entsprechend für jeden vollen 
Beschäftigungsmonat zu 1/12 gezahlt.“ Das LAG hatte zu klären, ob ein vor November 
des Jahres ausgeschiedener Mitarbeiter einen anteiligen Anspruch auf die Jahresson-
derzahlung hat.

Eine tarifvertragliche Regelung, nach der Mitarbeiter mit dem Novemberentgelt eine 
Jahressonderzahlung erhalten, kann als Stichtagsregelung zu verstehen sein, sodass 
zuvor ausgeschiedene Arbeitnehmer nicht anspruchsberechtigt sind. Die LAG-Richter 
führten aus, dass die o. g. Regelung begrifflich voraussetzt, dass der Mitarbeiter ein 
Entgelt für den Monat November erhält. Das wiederum setzt ein bestehendes Arbeits-
verhältnis, zumindest an einem Novembertag, voraus. Die Tarifvertragsparteien haben 
damit nicht nur die Fälligkeit des Anspruchs geregelt, sondern auch eine Bedingung für 
den Anspruch festgelegt.

Zur Höhe der Sonderzahlung führten die Richter aus, dass sie sich danach richtet, ob 
das Arbeitsverhältnis im laufenden Jahr neu begonnen hat oder bereits zuvor bestand. 
Im Eintrittsjahr berechnet sich die Jahressonderzahlung anteilig nach der Anzahl von 
vollen Beschäftigungsmonaten und bei zuvor begründeten Arbeitsverhältnissen beträgt 
sie 100 %. Für das Austrittsjahr hingegen enthält der Tarifvertrag keine Regelung zur 
Quotelung. Sie hatten damit erkennbar nicht die Absicht, den im Laufe des Jahres – ggf. 
bereits im Januar – ausgeschiedenen Arbeitnehmern eine anteilige Jahressonderzahlung 
zukommen zu lassen.

Eine Kündigung ist sozial gerechtfertigt, wenn sie beispielsweise durch drin-
gende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeit-
nehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Dringende betrieb-
liche Erfordernisse liegen vor, wenn eine unternehmerische Entscheidung 
einer Beschäftigungsmöglichkeit die Grundlage entzieht. 

Das kann auch eine sog. gebundene Unternehmerentscheidung sein, also der Arbeitge-
ber nicht aus eigenem wirtschaftlichen Ermessen, sondern aufgrund äußerer Zwänge 
eine Maßnahme treffen muss, die zum Wegfall von Arbeitsplätzen führt.

In einem solchen Fall ist es erforderlich, wenn zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündi-
gung eine vernünftige und betriebswirtschaftliche Betrachtung die Prognose rechtfer-
tigt, dass bis zum Auslaufen der einzuhaltenden Kündigungsfrist das erwartete Ereignis 
eingetreten ist und der Arbeitnehmer entbehrt werden kann. 

In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (LAG) entschiedenen Fall 
war bei einem Unternehmen ein Großauftrag weggefallen, sodass sich die Anzahl der 
durchschnittlich monatlich zu disponierenden Fahrten von 6.750 auf 750 und mithin 
im Mittelwert auf 25 zu disponierende Fahrten täglich reduzierte. Dementsprechend 
kam es im Bereich der Disposition zu Kündigungen, die nach Auffassung des LAG auch 
gerechtfertigt waren.
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Der Weg zur Arbeit und zurück stellt für den Arbeitnehmer keine vom Ar-
beitgeber veranlasste Tätigkeit (sog. fremdnützige Tätigkeit) dar und ist da-
mit auch nicht zu vergüten.

Die Arbeit beginnt grundsätzlich nicht schon mit Betreten des Betriebsgeländes, son-
dern erst mit der tatsächlichen Aufnahme der Tätigkeit. Daran ändert auch eine beson-
dere räumliche Ausdehnung des Betriebsgeländes – im konkreten Fall eines Flughafens 
– nichts, selbst wenn der Arbeitnehmer auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz zahlreiche 
Vorgaben des Arbeitgebers befolgen muss, etwa das Passieren von Kontrollpunkten oder 
die Nutzung eines firmeneigenen Shuttleservices. 

Auch die Verpflichtung, im sicherheitsrelevanten Bereich des Flughafens eine auffällige 
Warnweste mit Firmenaufdruck zu tragen, führt nicht dazu, dass der Weg zur konkreten 
Arbeitsstelle und zurück als fremdnützige Tätigkeit anzusehen wäre.

Beim Errichten von Gebäuden – etwa eines Anbaus oder einer Garage – sind 
auf dem eigenen Grundstück bestimmte Mindestabstände zur Grundstücks-
grenze einzuhalten. Diese Abstandsflächen sollen u. a. sicherstellen, dass 
ausreichend Licht und Luft auf die Nachbargrundstücke gelangen und die 
Privatsphäre gewahrt bleibt.

Ein Nachbar kann sich nicht auf die Verletzung abstandsflächenrechtlicher Vorschriften 
berufen, wenn die Bebauung auf seinem Grundstück die erforderlichen Abstandsflächen 
mindestens in vergleichbarem Umfang selbst nicht einhält. Erforderlich ist eine Bewer-
tung, die die Intensität und die Art der durch den Abstandsflächenverstoß verursachten 
Beeinträchtigungen berücksichtigt.

Anderes gilt ausnahmsweise nur dann, wenn der Verstoß gegen die Abstandsflächenre-
geln so gravierend ist, dass er – gemessen am Schutzzweck der verletzten Vorschriften 
– zu untragbaren Zuständen führt, die als Missstand einzustufen sind.

Nach dem Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers ist 
eine „Überflutung von Grund und Boden“ nur dann anzunehmen, wenn sich 
erhebliche Wassermengen auf der Geländeoberfläche ansammeln. Der Be-
griff „Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks“ umfasst nicht das 
Gebäude selbst.

Sammelt sich Niederschlagswasser in einem Lichtschacht vor einem Kellerfenster, auf 
einem Treppenabsatz zum Keller oder fließt Wasser über eine schräge Abfahrt in die im 
Keller gelegene Garage, liegt ebenfalls keine Überflutung von Grund und Boden vor. Das 
Oberlandesgericht Frankfurt a. M. stellte zudem klar, dass Schäden durch angestautes 
Wasser auf Flachdächern, Terrassen und vergleichbaren Bereichen infolge mangelhafter 
Entwässerung grundsätzlich nicht vom Versicherungsschutz der Elementarschadenver-
sicherung erfasst sind.

In einem vom Oberlandesgericht Dresden entschiedenen Fall stand die Terrasse einer 
Versicherungsnehmerin aufgrund von Niederschlägen 5 cm unter Wasser und am Haus 
entstanden Schäden. Das Gericht kam zu der Entscheidung, dass stehendes Wasser auf 
einer Geländeoberfläche in einer Höhe von bis zu 5 cm nicht für eine Überschwemmung 
ausreicht. Erforderlich sind insofern „erhebliche Wassermassen“. Ein solcher Nachweis 
konnte hier nicht erbracht werden.

Die Klausel „Das Gebäude ist nicht länger als 6 Monate ununterbrochen 
unbewohnt“ kann in einer Wohngebäudeversicherung nicht wirksam als Ge-
fahrerhöhungstatbestand herangezogen werden. Das bloße Leerstehen eines 
Wohngebäudes kann für sich allein betrachtet noch nicht als Erhöhung der 

(Brand-)Gefahr angesehen werden. Von einer erhöhten Brandgefahr kann erst gespro-
chen werden, wenn zum Leerstand weitere risikosteigernde Umstände hinzukommen.
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In dem vom Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht (OLG) entschiedenen Fall 
stand das versicherte Haus folgenreich langjährig leer. Unbefugte drangen regelmäßig 
in das Haus ein und hatten sich davon auch nicht durch wiederholtes Verschließen der 
Türen abhalten lassen. Wie sich aus den verbliebenen Überresten von Behältnissen und 
Zigaretten erschloss, haben sie sich dort auch durchaus länger aufgehalten.

Ferner war in dem Haus Strom vorhanden. Aufgrund dieser Umstände hätte der Versi-
cherungsnehmer diese Gefahrenerhöhung der Versicherung anzeigen müssen. Das diese 
Anzeige nicht gemacht wurde, hatte zur Folge, dass die Leistung in dem Brandfall um 
60 % gekürzt wurde. Zu Recht, wie die Richter des OLG entschieden.

Die Kopie eines Testaments kann nicht als letztwillige Verfügung angesehen 
werden, wenn Zweifel an der wirksamen Errichtung des „Original-Testa-
ments“ verbleiben. 

Um ein Erbrecht aus einem Testament nachzuweisen, muss i. d. R. das Original des Tes-
taments vorgelegt werden, auf das sich der Erbe beruft. Ist das Original des Testaments 
jedoch ohne Willen und Zutun des Erblassers vernichtet worden, verloren gegangen 
oder sonst nicht auffindbar, kann ausnahmsweise auch eine Kopie des Testaments zum 
Nachweis des Erbrechts ausreichen. Hierfür gelten jedoch hohe Anforderungen.

Der Nachweis setzt voraus, dass die Wirksamkeit des „Original-Testaments“ bewiesen 
werden kann. Die Errichtung, die Form und der Inhalt des Testaments müssen so sicher 
nachgewiesen werden, als hätte die entsprechende Urkunde dem Gericht tatsächlich im 
Original vorgelegen. 

In dem vom Pfälzischen Oberlandesgericht entschiedenen Fall hatten die Richter Zwei-
fel an dem angeblichen Testament, weil Zeugen widersprüchlich über Entstehung und 
Ablauf berichteten, der umfangreiche Inhalt ohne Unterlagen kaum plausibel erschien 
und niemand gesehen hatte, dass der Verstorbene das Schriftstück eigenhändig unter-
schrieb. Daher konnte das Erbrecht aus der Testamentkopie nicht nachgewiesen werden.

Das Oberlandesgericht Köln hat mit Beschluss v. 25.9.2025 in letzter Instanz 
entschieden, dass die Bedienung einer E-Zigarette am Steuer durch Auto-
fahrer ein erhebliches Bußgeld nach sich ziehen kann. Ein Kölner Autofahrer, 

der während der Fahrt die Stärke seiner E-Zigarette auf dem Touchdisplay geändert hat-
te, muss nun endgültig eine Geldbuße in Höhe von 150 € bezahlen und zusätzlich droht 
ihm noch die Eintragung eines Punktes in Flensburg. Eine E-Zigarette mit Touchdisplay 
ist ein Gerät mit „Berührungsbildschirm“ im Sinne der Straßenverkehrs-Ordnung.
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2025 = 1,27 %; 1.1. – 30.6.2025 = 2,27 %; 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: Oktober = 123,0; September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 
121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 13.11.2025

Besten Dank für das uns im Jahr 2025 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!


